
 

 

 

Stadt Friedrichshafen 

Öffentliche Zustellung 

gemäß § 11 Landesverwaltungszustellungsgesetz (LVwZG) 

Ablehnungsbescheid BSO 12.22.08 VANIEIEV, O./dh, 25.03.2026 

Oleksii VANIEIEV 

Zuletzt: Maybachstraße 26 

88045 Friedrichsahfen 

Am 25.03.2026 wurde ein Bescheid mit dem Aktenzeichen BSO 12.22.08 VANIEIEV, O./dh gegen Sie 

erlassen. Da Sie unter der uns letzten bekannten Anschrift nicht zu erreichen sind, wird der Bescheid 

hiermit öffentlich zugestellt. 

Mit Ablauf der zweiwöchigen Bereitstellungsfrist gilt der Bescheid als zugestellt. 

Außerdem kann der Bescheid bei der Stadt Friedrichshafen, Ausländerbehörde, Adenauerplatz 1, 

88045 Friedrichshafen, Zi. 0.090 von Ihnen zu den regulären Öffnungs- und Besuchszeiten eingesehen 

werden. Bitte vereinbaren Sie gegebenenfalls einen Termin. 

Wir weisen Sie hiermit auch darauf hin, dass Sie Rechte verlieren können, wenn Sie sich nicht 

innerhalb der Frist bei uns melden. 

Friedrichshafen, 25.03.2026 

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung 

Ausländeramt 

Die öffentliche Zustellung wird unter www.bekanntmachungen.friedrichshafen.de bereitgestellt:  

von 27.03.2026 bis 09.04.2026 

http://www.bekanntmachungen.friedrichshafen.de/
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